
Zittau, 26.01.2012 

Beschluss-Nr.: 234/2011 
öffentlich 

 
 
B e s c h l u s s : 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Bildung eines Gestaltungsbeirates 
gem. §9 der Hauptsatzung für die Errichtung des innerstädtischen Fachmarktzentrums. Der 
Beirat besteht aus fünf StadträtInnen, für die jeweils ein persönlicher Stellvertreter zu 
bestellen ist,  und fünf berufenen sach- und fachkundigen EinwohnerInnen sowie nicht 
stimmberechtigten Vertretern der Stadtverwaltung Zittau, der ZSG, der AVW und den 
beauftragten Architekten. Der Beirat begleitet die Gestaltung des äußeren Erscheinungsbildes 
des Vorhabens „Fachmarktzentrum Neustadt“. 
 
Die Bestellung der stimmberechtigten Mitglieder des Beirates erfolgt durch Mehrheitswahl in 
entsprechender Anwendung des § 42 Abs. 2 SächsGemO. 
 
 
Abstimmung: 
 
 Ja 22  Nein 0  Enthaltung 0   
 
 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 
 
  
 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an der Beratung 
und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
 
 
A. Voigt 
Oberbürgermeister 
 



Zittau, 26.01.2012 

Beschluss-Nr.: 211/2011 
öffentlich 

 
 
B e s c h l u s s : 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt den als Anlage beiliegenden 
Durchführungsvertrag für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Bebauungsplan Nr. 
XXXII „Sondergebiet Photovoltaikanlage, ehemalige Aschehalde II an der B 99“, in der 
Fassung vom 21.11.2011. 
 
 
Abstimmung: 
 
 Ja 17  Nein 2  Enthaltung 3   
 
 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 
 
  
 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an der Beratung 
und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
 
 
A. Voigt 
Oberbürgermeister 
 



Zittau, 26.01.2012 

Beschluss-Nr.: 212/2011 
öffentlich 

 
 
B e s c h l u s s : 
 
1. Aufgrund des § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 

2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. April 
2011 (BGBl. I S.619), sowie nach § 89 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) vom 
28. Mai 2004 (SächsGVBl. S. 200), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 8 des 
Gesetzes vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142), beschließt der Stadtrat der Stadt 
Zittau auf seiner Sitzung am 26.01.2012 den  

 

Bebauungsplan Nr. XXXII „Sondergebiet Photovoltaikanlagen, ehemalige 
Aschehalde II an der B 99“ 

 

in der Fassung vom 03.05.2011 mit Änderungen vom 21.11.2011 für die Flurstücke 
541/1, 565/1, 585/6, 585/7, 585/8, 594/1, 594/2, 595/1, 601/1, 623/1, 655/3, 963/2, 
1006/1 der Gemarkung Wittgendorf sowie Teile der Flurstücke 585/2, 585/3, 1008/1 
der Gemarkung Wittgendorf und Teile der Flurstücke 101/1, 102/1, 102/p, 197/1, 
223/2, 224, 225, 226, 227 der Gemarkung Drausendorf (nach Katasterbestand vom 
März 2010) 

 
bestehend aus: 

 
-  der Planzeichnung mit integrierter Grünordnungsplanung (Teil A)  
- mit den Textlichen Festsetzungen (Teil B) 

 
als Satzung. 

 
2. Die Begründung einschließlich Umweltbericht mit integrierter Umwelt-

verträglichkeitsprüfung Waldumwandlung, Fassung vom 03.05.2011 mit Änderungen 
vom 21.11.2011  und die zusammenfassende Erklärung werden gebilligt. 

 
3. Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. XXXII „Sondergebiet Photovoltaikanlagen, 

ehemalige  Aschehalde  II an  der B 99“ tritt  mit  der Bekanntmachung  entsprechend 
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.  

 
 
Abstimmung: 
 
 Ja 17  Nein 2  Enthaltung 3   
 
 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 
 
  
 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an der Beratung 
und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
A. Voigt 
Oberbürgermeister 



Zittau, 26.01.2012 

 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau hat in seiner Sitzung am 26.01.2012 folgende 
Mitglieder, Stellvertreter und fach- und sachkundige Einwohner für den Gestaltungsbeirat 
begleitend zum Bebauungsplanverfahren Nr. XXXIII „Fachmarktzentrum Neustadt“ gewählt: 
 
 
Friebolin, Klaus 
Stellv.: Johne, Andreas 
 
Dr. Harbarth, Rainer 
Stellv.: Wolf, Hans-Joachim 
 
Firle, Heiko 
Stellv.: Dr. Kurze, Thomas 
 
Thiele, Dietrich 
Stellv.: Bäsler, Horst 
 
Dipl.-Ing. Böhm, Matthias 
Stellv.: Zimmermann, Klaus 
 

Dipl.-Ing. Risch, Michael 

Dipl.-Ing. Isensee, Dietmar 

Dipl.-Ing. Architekt Bauer, Wolfgang 

Prof. Dipl.-Ing. Architekt Vaerst, Michael 

Dipl.-Ing. Milke, Fred 

 
 
 
A. Voigt 
Oberbürgermeister 



Zittau, 26.01.2012 

Beschluss-Nr.: 190/2011 
öffentlich 

 
 
B e s c h l u s s : 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt den Wirtschaftsplan 2012 des 
Eigenbetriebes Forstwirtschaft und Kommunale Dienste der Stadt Zittau. 
 
 
Abstimmung: 
 
 Ja 22  Nein 0  Enthaltung 0   
 
 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 
 
  
 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an der Beratung 
und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
 
 
A. Voigt 
Oberbürgermeister 
 
 
 


